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für die an die Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates gerichtete Bitte um Stellung
nahme zu der geänderten Fassung des Gesetzentwurfes- Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Grundgesetzes (Art. 91 b)- danke ich Ihnen herzlich. 

Die Vorsitzenden des Wissenschaftsrates haben sich in der jüngeren Vergangenheit 
stets für ein enges Zusammenwirken von Bund und Ländern in der Förderung von Wis
senschaft, Forschung und Lehre an Hochschulen eingesetzt. Hierbei war es Ihnen ins

besondere ein Anliegen, Bund und Ländern diese gemeinsame Förderung nicht mehr 
nur projektbezogen, sondern mit Hilfe von Bundesmitteln auch institutionell im Hoch
schulbereich zu ermöglichen. Der vorliegende Entwurf trägt dieser Zielstellung in vol

lem Umfang Rechnung und wird daher nachdrücklich unterstützt. 

Nun wird es wesentlich darauf ankommen, wie die durch die Gesetzesänderung eröff
neten Freiräume im Rahmen von Bund-Länder-Vereinbarungen ausgeschöpft und aus
gestaltet werden. Der Wissenschaftsrat ist gern bereit, sich in die Aushandlungs- und 
Umsetzungsprozesse aktiv einzubringen. 

Mit freundlichen Grüßen 


